
Landtag Brandenburg Drucksache 7/1824 
7. Wahlperiode   

Eingegangen: 14.08.2020 / Ausgegeben: 19.08.2020 

Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 665  

der Abgeordneten Birgit Bessin (AfD-Fraktion) 
Drucksache 7/1696   

Das „dritte Geschlecht“ und Geschlechtsidentitarismus im Land Brandenburg  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales die 

Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung der Fragestellerin: Mit Beschluss vom 10.10.2017 hatte das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden, dass die Regelungen des Personenstandsrechts mit den grund-
gesetzlichen Anforderungen insoweit nicht vereinbar sind, als § 22 Abs. 3 Personenstands-
gesetz (PStG) neben dem Eintrag „weiblich“ oder „männlich“ keine dritte Möglichkeit bietet, 
ein Geschlecht positiv eintragen zu lassen (1 BvR 2019/16). Denn das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht - Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG - schützt auch die geschlecht-
liche Identität derjenigen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen 
Geschlecht zuordnen lassen. Darüber hinaus verstößt das geltende Personenstandsrecht 
auch gegen das Diskriminierungsverbot gem. Art. 3 Abs. 3 GG, soweit die Eintragung eines 
anderen Geschlechts als „männlich“ oder „weiblich“ ausgeschlossen wird. Dem Gesetzge-
ber wurde daher aufgegeben, bis zum 31.12.2018 eine Neuregelung zu schaffen, die die 
Option eines dritten Geschlechts als Eintragungsmöglichkeit vorsieht. Der Bundestag ist mit 
der Verabschiedung des „Gesetzes zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragen-
den Angaben“ am 13.12.2018 dieser Vorgabe nachgekommen. Nunmehr kann - neben den 
bisherigen Möglichkeiten - im Register auch die Eintragung „divers“ erfolgen. Dies gilt nicht 
nur für Neueintragungen, sondern auch für solche Personen, die bereits mit einem anderen 
Geschlecht im Register eingetragen sind. Für diesen Personenkreis eröffnet der neu ge-
schaffene § 45 b PStG die Möglichkeit, die bisher registrierte Geschlechtsangabe und auch 
die Vornamen durch Erklärung gegenüber dem Standesamt ändern zu lassen. Vorausset-
zung ist das Vorliegen einer Variante der Geschlechtsentwicklung, die durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachzuweisen ist. Hieraus ergeben sich einige Fragen. 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: Die Landesregierung verfügt über Zahlenmaterial für 
die Beantwortung der Fragen 1 bis 4 nur für den Zeitraum ab dem 22. Dezember 2018 bis 
31. Dezember 2019. Eine dauerhafte statistische Erhebung der in der Anfrage angespro-
chenen Daten erfolgt nicht. Dementsprechend können Angaben nur bezogen auf den vor-
genannten Zeitraum gemacht werden. 
 
Frage 1: Wie viele Personen haben seit Inkrafttreten der neuen Bestimmung des PStG im 
Land Brandenburg bei der jeweils zuständigen Behörde einen Antrag gestellt, ihre bisher 
registrierte Geschlechtsangabe ändern zu lassen? 
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zu Frage 1: Im Zeitraum vom 22. Dezember 2018 bis 31. Dezember 2019 wurden im Land 
Brandenburg 17 Anträge auf Änderung des Geschlechtseintrags gestellt. 
 
Frage 2: In wie vielen der Fälle im Sinne der Frage 1 wurde der Antrag abgelehnt bzw. wurde 
noch keine Entscheidung getroffen? 
 
zu Frage 2: In einem Fall wurde der Antrag auf Änderung des Geschlechtseintrags abge-
lehnt. In diesem Verfahren hat die betroffene Person Klage erhoben, die derzeit noch an-
hängig ist. 
 
Frage 3: In wie vielen Fällen im Sinne der Frage 1 erfolgte die ärztliche Bescheinigung bzw. 
die Änderung der Geschlechtsangabe nicht aufgrund biologisch-körperlicher Merkmale, 
sondern aufgrund von psychologischem Geschlechtsidentitätsempfinden? 
 
zu Frage 3: Dies erfolgte in keinem Fall. 
 
Frage 4: Bei wie vielen Neugeborenen wurde seit Inkrafttreten der neuen Bestimmung des 
PStG im Land Brandenburg die Geschlechtszugehörigkeit mit „divers“ eingetragen? 
 
zu Frage 4: Bei keinem Neugeborenen im Land Brandenburg wurde im Zeitraum vom 
22. Dezember 2018 bis 31. Dezember 2019 die Geschlechtsangabe „divers“ eingetragen. 
 
Frage 5: Wie viele Bewerbungen gingen bei den verschiedenen Behörden und Stellen des 
Landes Brandenburg auf ausgeschriebene Stellen ein, seit bei den Stellenangeboten die 
Geschlechteroption „m/w/d“ vermerkt wird, in wie vielen dieser eingegangenen Bewerbun-
gen lautete die Geschlechterangabe der sich bewerbenden Person „divers“ und wie viel 
Prozent aller Bewerbungen entsprach dies? 
 
zu Frage 5: Angaben zu der Gesamtzahl der Bewerbungen auf Stellenausschreibungen des 
Landes Brandenburg mit dem Vermerk „m/w/d“ liegen der Landesregierung nicht vor. 
Ebenso liegen keine Angaben darüber vor, bei wie vielen Bewerbungen die Geschlechtsan-
gabe „divers“ lautete. 
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Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Fragestellerin: Mit Beschluss vom 10.10.2017 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Regelungen des Personenstandsrechts mit den grundgesetzlichen Anforderungen insoweit nicht vereinbar sind, als § 22 Abs. 3 Personenstandsgesetz (PStG) neben dem Eintrag „weiblich“ oder „männlich“ keine dritte Möglichkeit bietet, ein Geschlecht positiv eintragen zu lassen (1 BvR 2019/16). Denn das allgemeine Persönlichkeitsrecht - Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG - schützt auch die geschlechtliche Identität derjenigen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen. Darüber hinaus verstößt das geltende Personenstandsrecht auch gegen das Diskriminierungsverbot gem. Art. 3 Abs. 3 GG, soweit die Eintragung eines anderen Geschlechts als „männlich“ oder „weiblich“ ausgeschlossen wird. Dem Gesetzgeber wurde daher aufgegeben, bis zum 31.12.2018 eine Neuregelung zu schaffen, die die Option eines dritten Geschlechts als Eintragungsmöglichkeit vorsieht. Der Bundestag ist mit der Verabschiedung des „Gesetzes zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben“ am 13.12.2018 dieser Vorgabe nachgekommen. Nunmehr kann - neben den bisherigen Möglichkeiten - im Register auch die Eintragung „divers“ erfolgen. Dies gilt nicht nur für Neueintragungen, sondern auch für solche Personen, die bereits mit einem anderen Geschlecht im Register eingetragen sind. Für diesen Personenkreis eröffnet der neu geschaffene § 45 b PStG die Möglichkeit, die bisher registrierte Geschlechtsangabe und auch die Vornamen durch Erklärung gegenüber dem Standesamt ändern zu lassen. Voraussetzung ist das Vorliegen einer Variante der Geschlechtsentwicklung, die durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen ist. Hieraus ergeben sich einige Fragen.



Vorbemerkung der Landesregierung: Die Landesregierung verfügt über Zahlenmaterial für die Beantwortung der Fragen 1 bis 4 nur für den Zeitraum ab dem 22. Dezember 2018 bis 31. Dezember 2019. Eine dauerhafte statistische Erhebung der in der Anfrage angesprochenen Daten erfolgt nicht. Dementsprechend können Angaben nur bezogen auf den vorgenannten Zeitraum gemacht werden.



Frage 1: Wie viele Personen haben seit Inkrafttreten der neuen Bestimmung des PStG im Land Brandenburg bei der jeweils zuständigen Behörde einen Antrag gestellt, ihre bisher registrierte Geschlechtsangabe ändern zu lassen?




zu Frage 1: Im Zeitraum vom 22. Dezember 2018 bis 31. Dezember 2019 wurden im Land Brandenburg 17 Anträge auf Änderung des Geschlechtseintrags gestellt.



Frage 2: In wie vielen der Fälle im Sinne der Frage 1 wurde der Antrag abgelehnt bzw. wurde noch keine Entscheidung getroffen?



zu Frage 2: In einem Fall wurde der Antrag auf Änderung des Geschlechtseintrags abgelehnt. In diesem Verfahren hat die betroffene Person Klage erhoben, die derzeit noch anhängig ist.



Frage 3: In wie vielen Fällen im Sinne der Frage 1 erfolgte die ärztliche Bescheinigung bzw. die Änderung der Geschlechtsangabe nicht aufgrund biologisch-körperlicher Merkmale, sondern aufgrund von psychologischem Geschlechtsidentitätsempfinden?



zu Frage 3: Dies erfolgte in keinem Fall.



Frage 4: Bei wie vielen Neugeborenen wurde seit Inkrafttreten der neuen Bestimmung des PStG im Land Brandenburg die Geschlechtszugehörigkeit mit „divers“ eingetragen?



zu Frage 4: Bei keinem Neugeborenen im Land Brandenburg wurde im Zeitraum vom 22. Dezember 2018 bis 31. Dezember 2019 die Geschlechtsangabe „divers“ eingetragen.



Frage 5: Wie viele Bewerbungen gingen bei den verschiedenen Behörden und Stellen des Landes Brandenburg auf ausgeschriebene Stellen ein, seit bei den Stellenangeboten die Geschlechteroption „m/w/d“ vermerkt wird, in wie vielen dieser eingegangenen Bewerbungen lautete die Geschlechterangabe der sich bewerbenden Person „divers“ und wie viel Prozent aller Bewerbungen entsprach dies?



[bookmark: Beginn_Text][bookmark: _GoBack]zu Frage 5: Angaben zu der Gesamtzahl der Bewerbungen auf Stellenausschreibungen des Landes Brandenburg mit dem Vermerk „m/w/d“ liegen der Landesregierung nicht vor. Ebenso liegen keine Angaben darüber vor, bei wie vielen Bewerbungen die Geschlechtsangabe „divers“ lautete.
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